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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

Steuervergünstigungen sind regelmäßig an Voraussetzungen

geknüpft, und dies ist auch gut so. Dennoch muss man einen Blick

darauf haben, ob die Voraussetzungen auch rechtens sein können.

So beispielsweise beim Unterhaltsfreibetrag im Rahmen der

außergewöhnlichen Belastungen nach § 33a EStG. Eine der

wesentlichen Voraussetzungen ist hier, dass die unterhaltene Person

kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Schon ausweislich des

Einkommensteuergesetzes bleibt dabei ein angemessenes

Hausgrundstück im Sinne des zwölften Buches Sozialgesetzbuch

unberücksichtigt.

Weiterhin legen die Einkommensteuerrichtlinien fest, dass als

geringfügig in der Regel ein Vermögen bis zu einem Verkehrswert

von 15.500 Euro angesehen werden kann.

Das Problem dabei: Der Betrag wurde bereits im Jahr 1975 festgelegt

und seitdem nicht erhöht. Betrachtet man sich daher die

Finanznachrichten in punkto Inflation, muss festgehalten werden,

dass eine seit dem Jahr 1975 unveränderte Vermögensgröße in

keinster Weise an einen Kaufkraftverlust angepasst wurde.

Dementsprechend wird der BFH (Az: VI R 21/21) zu klären haben, ob

auch aktuell nur bis 15.500 Euro als "geringes Vermögen" für Zwecke

der Bedürftigkeitsprüfung angenommen werden darf. Insbesondere,

wenn das Vermögen des Unterhaltsempfängers leicht oberhalb der

Grenze des Schonvermögens von 15.500 Euro liegt, könnte der BFH

zu einem anderen Schluss kommen. Schonen Sie daher die

Finanzverwaltung nicht, wenn in solchen Fällen der

Unterhaltsfreibetrag nicht gewährt wird!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Mechthilde Teichmann

Bötzinger Str. 29a , 79111 Freiburg

Telefon: 0761/888552-0 | Telefax: 0761/888552-29

www.teichmann-steuerberatung.de

info@teichmann-steuerberatung.de
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Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig

ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass

dieser Service weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag

darstellt. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine

Gewährleistung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier

wiedergegebenen Informationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen

Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche

Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.01.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2022.

Grundsteuerreform: Aktuelles zur Umsetzung

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) informiert darüber,

wie weit die Umsetzung der Grundsteuerreform vorangeschritten ist.

Grundsätzlich würden die Länder jeweils eigene Internetseiten mit

Informationen rund um die Umsetzung der Grundsteuerreform

anbieten, führt der DStV aus. Diese könnten in Inhalt, Form und

Aufbau voneinander abweichen und seien sehr individuell gestaltet.

Einige Länder hätten ihre Internetseiten bereits eingerichtet, andere

befänden sich noch im Aufbau. Die jeweiligen Inhalte würden im

Laufe des nächsten halben Jahres peu à peu ergänzt und immer

wieder aktualisiert. Um den Überblick zu behalten, werde ab Februar

2022 die länderübergreifende Internetseite

"www.grundsteuerreform.de" angeboten. Sie liste die einzelnen

Internetseiten der Länder auf, ermögliche über Links den Zugriff auf

die Oberflächen der Länder und biete allgemeine Informationen zur

Reform an.

Die Feststellungserklärungen sind laut DStV in allen Bundesländern

bis zum 31.10.2022 beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Die

Frist gelte sowohl für den Bereich des Grundvermögens als auch für

den Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Sie gelte gleichermaßen

für beratene und unberatene Erklärungspflichtige. Zudem gelte sie

einheitlich für steuerbehafteten und steuerbefreiten Grundbesitz.

Erklärungen könnten in den Finanzämtern ab dem 01.07.2022

entgegengenommen werden. Die Aufforderung zur Abgabe der

Feststellungserklärungen ab 01.07.2022 nebst der Fristsetzung

werde voraussichtlich im März 2022 im Wege einer

Allgemeinverfügung im Bundessteuerblatt (BStBl) veröffentlicht.

Die Mehrheit der Bundesländer plane, alle betroffenen Bürger mit

einem Schreiben über ihre Pflichten zu informieren. Das Schreiben

stelle verfahrensrechtlich keinen Verwaltungsakt dar. Es diene

lediglich Informationszwecken. Die Schreiben werden nach Angaben

des DStV voraussichtlich folgende Inhalte umfassen:

■
Information über die Pflicht zur elektronischen Abgabe

einer Feststellungserklärung und über die Frist,

■
Bezeichnung des Grundstücks, für welches beim Finanzamt

ein Einheitswert-Aktenzeichen geführt wird,

■
Hinweis auf die kostenlose Übermittlungsmöglichkeit über

ELSTER,

■
Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeit durch einen

Steuerberater, der dieses Schreiben nicht erhalten hat.

Da in den einzelnen Ländern unterschiedliche Landesmodelle

umgesetzt werden, könnten die Schreiben gegebenenfalls zusätzliche

Informationen enthalten. Der Versand der Informationsschreiben

beginne nach der Veröffentlichung der Aufforderung zur

Erklärungsabgabe im BStBl und laufe bis in den Juni 2022 hinein.

Über www.elster.de stehe den Erklärungspflichtigen ab dem

01.07.2022 die kostenlose Möglichkeit der elektronischen

Erklärungsabgabe zur Verfügung. Andere Softwareanbieter hätten

über die ERiC-Schnittstelle ebenfalls ab dem 01.07.2022 die

Möglichkeit zur digitalen Übertragung der Erklärungen.

Mit der Bereitstellung verschiedener Softwarelösungen bestehe

bereits vorab die Möglichkeit, entsprechende Erklärungsdaten zu

erfassen. Soweit bereits konkrete Sachverhaltsangaben bei

Mandaten vorliegen, könnte es sich nach Ansicht des DStV daher

anbieten, bereits vor Juli 2022 mit der Datenerfassung zu beginnen.

Ab Juli 2022 müsste dann lediglich die elektronische Übermittlung

angestoßen werden.
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Die Abgabe der Feststellungerklärung erfolge unter dem bisherigen

Einheitswert-Aktenzeichen. Eine Übermittlung von Vollmachten über

die Vollmachtsdatenbank ist laut DStV für die

Einheitswert-Aktenzeichen derzeit nicht möglich. Programmtechnisch

könnten die bisher dem Finanzamt gegenüber angezeigten

Vertretungs- und Bekanntgabevollmachten nicht übernommen

werden. Es werde darauf hingewiesen, dass die bestehenden

Empfangsvollmachten ausschließlich in den hierfür vorgesehenen

Feldern der Feststellungserklärung angezeigt werden sollen. Um den

Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollten keine separaten Schreiben

zur Bekanntgabe einer Empfangsvollmacht beim Finanzamt

eingereicht werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 17.12.2021

Sachbezugswerte 2022: Unentgeltliche oder

verbilligte Mahlzeiten

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die

Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen

Sachbezugswert nach der Verordnung über die

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des

Arbeitgebers als Arbeitsentgelt

(Sozialversicherungsentgeltverordnung) zu bewerten. Dies gilt, wie

das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem Schreiben kundtut, seit

2014 gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem

Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit

oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber

oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung

gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 Euro nicht übersteigt.

Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2022 seien durch die 12.

Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

vom 06.12.2021 (BGBl. I Seite 5187) festgesetzt worden. Demzufolge

betrage der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2022 gewährt

werden,

a) für ein Mittag- oder Abendessen 3,57 Euro,

b) für ein Frühstück 1,87 Euro.

Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) seien die

Mahlzeiten mit dem Wert von 9,00 Euro anzusetzen.

Im Übrigen weist das BMF auf R 8.1 Absatz 7 und 8 der

Lohnsteuer-Richtlinien sowie auf sein Schreiben zur Reform des

steuerlichen Reisekostenrechts vom 25.11.2020 (BStBl I Seite 1228)

hin.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 20.12.2021, IV C 5 - S

2334/19/10010 :003

Gerichtsakten: Kein Anspruch auf Kopien

Aus § 78 Absatz 1 Finanzgerichtsordnung lässt sich laut

Bundesfinanzhof (BFH) grundsätzlich weder ein Anspruch auf

Überlassung von Fotokopien der gesamten Akten herleiten noch ein

Anspruch darauf, den gesamten Akteninhalt selbst – gegebenenfalls

unter Nutzung eines eigenen Kopiergerätes – zu kopieren.

Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Beteiligte substantiiert und

nachvollziehbar darlegt, dass ihm hierdurch erst eine sachgerechte

Prozessführung ermöglicht wird. Diese Grundsätze gelten dem BFH

zufolge entsprechend für den Fall, dass ein Beteiligter den

Akteninhalt mit Hilfe eines eigenen Gerätes scannen will.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren vor dem

Finanzgericht (FG) Münster hatte der Kläger zunächst Akteneinsicht

durch Zusendung der Akten an seine Privatanschrift verlangt. Nach

einem Hinweis des FG über die Möglichkeiten einer Akteneinsicht

teilte er mit, er wünsche unverändert Akteneinsicht, allerdings nicht

im FG. Er wünsche eine Akteneinsicht im Amtsgericht X, jedoch

zwingend mit der Zusage des FG, dass er – der Kläger – bei der

Akteneinsicht die gesamte Akte scannen dürfe. Dies lehnte das FG

ab.

Auch die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der BFH begründete dies

damit, dass Darlegungen zur Erforderlichkeit des Scannens des

gesamten Akteninhalts fehlten.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 09.08.2021, VIII B 70/21
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Unternehmer

Unternehmenshilfen aus dem

Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden verlängert

Corona-Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds für

Unternehmen sind noch bis Ende Juni 2022 möglich: Der Bundesrat

hat am 17.12.2021 einem entsprechenden Verlängerungsbeschluss

des Bundestages zugestimmt. Das Gesetz kann daher dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet werden.

Nach derzeitiger Rechtslage sind Unterstützungen für Unternehmen,

die aufgrund der Corona-Krise in Not gerieten, nur bis Ende 2021

möglich – diese Befristung wird nun um sechs Monate bis Ende Juni

2022 ausgedehnt.

Hintergrund ist die Entscheidung der Europäischen Kommission, den

befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der

Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 bis

zum 30.06.2022 zu verlängern. Europarechtlich sind damit die

Voraussetzungen für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union

geschaffen, ihre Corona-Hilfsprogramme fortzuführen. Der

Gesetzesbeschluss setzt diese Möglichkeit in nationales Recht um.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll den wirtschaftlichen Folgen

der Coronavirus-Pandemie entgegenwirken. Betroffene Unternehmen

können Garantien des Bundes zur Absicherung von Krediten sowie

Kapitalhilfen erhalten. Ziel ist es, gezielt solche Unternehmen zu

unterstützen, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf

die Wirtschaft, die technologische Souveränität,

Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den

Arbeitsmarkt hätte. Errichtet wurde der Fonds durch das

Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, dem der Bundesrat im März

2020 zugestimmt hatte.

Da es sich um eine zeitliche begrenzte Verlängerung von lediglich

sechs Monaten handelt, ist der Garantierahmen von 400 auf 100

Milliarden Euro und die Kreditermächtigung von 100 auf 50 Milliarden

Euro reduziert.

Das Gesetz soll zum 01.01.2022 in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 17.12.2021

Coronapandemie: Weitere Verlängerung

verfahrensrechtlicher Steuererleichterungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine weitere Verlängerung

der Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der Corona-Krise

betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen.

Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, Steuerforderungen

weiterhin zinslos zu stunden. Das aktuelle Schreiben ergänzt ein

Schreiben vom 19.03.2021 (IV A 3 - S 0336/19/10007: 002).

Es bleibt bei der Stundung im vereinfachten Verfahren: Die

nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ

wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum

31.01.2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung

der bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen sind

längstens bis zum 31.03.2022 zu gewähren. § 222 Satz 3 und 4

Abgabenordnung (AO) bleibt unberührt (1.1). In den Fällen der Ziffer

1.1 können über den 31.03.2022 hinaus Anschlussstundungen für die

bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern im Zusammenhang mit einer

angemessenen, längstens bis zum 30.06.2022 dauernden

Ratenzahlungsvereinbarung gewährt werden (1.2). Bei der

Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)Stundungen nach

den Ziffern 1.1 und 1.2 sind keine strengen Anforderungen zu stellen.

Die Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die

Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im

Einzelnen nachweisen können. Auf die Erhebung von

Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet

werden.

Zum Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen

(Vollstreckungsaufschub) im vereinfachten Verfahren führt das BMF

aus: Wird dem Finanzamt bis zum 31.01.2022 aufgrund einer

Mitteilung des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der

Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und nicht

unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll bis zum

31.03.2022 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31.01.2022

fällig gewordenen Steuern abgesehen werden. In diesen Fällen sind

die im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.03.2022 entstandenen

Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen (2.1).
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Bei Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung ist in den Fällen

der Ziffer 2.1 eine Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs für die

bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern längstens bis zum 30.06.2022

einschließlich des Erlasses der bis dahin insoweit entstandenen

Säumniszuschläge möglich (2.2). Die Finanzämter können den Erlass

der Säumniszuschläge durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO)

regeln.

Weiter können die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich

negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen bis zum

30.06.2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf

Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und

Körperschaftsteuer 2021 und 2022 stellen. Bei der Nachprüfung der

Voraussetzungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Diese

Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die

entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen

können (3.).

Für Anträge auf (Anschluss-)Stundung oder Vollstreckungsaufschub

außerhalb der Ziffern 1.1 und 1.2 beziehungsweise 2.1. und 2.2 sowie

auf Anpassung von Vorauszahlungen außerhalb der Ziffer 3 gelten die

allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Dies gilt auch für

Ratenzahlungsvereinbarungen über den 30.06.2022 hinaus.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 07.12.2021, IV A 3 - S

0336/20/10001 :045

Büro- und Organisations-Bonus von Umsatzsteuer

befreit

Ein so genannter Büro- und Organisations-Bonus beziehungsweise

eine Förderprovision unterliegen der Umsatzsteuerbefreiung für

Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 8 und 11 Umsatzsteuergesetz

(UStG). Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.

Der Kläger war als selbstständiger gebundener Vermögensberater

ausschließlich für den Allfinanzvertrieb der A tätig und vermittelte für

diese Finanzprodukte. Nach dem Vermögensberatervertrag durfte er

entweder durch höchstpersönlichen Kundenkontakt (Eigengeschäfte)

oder unter Einsatz von anderen Vermögensberatern

(Gruppengeschäfte) Vermittlungsleistungen erbringen. Er war sowohl

im Eigen- als auch im Gruppengeschäft tätig. Aus beiden Geschäften

erbrachte er als Vermittler unstreitig umsatzsteuerfreie Leistungen

gemäß § 4 Nr. 8 und Nr. 11 UStG.

In den Streitjahren erhielt er von der A unter anderem

Sonderprovisionen wie einen Büro- und Organisations-Bonus

beziehungsweise ab April 2017 eine Förderprovision. Diese

Provisionen wurden nach vermittelten Gruppenumsatz-Einheiten

bemessen und setzten in den letzten zwölf Monaten einen

Gruppenumsatz von 6.000 Einheiten voraus. In den Bedingungen des

Büro- und Organisations-Bonus war geregelt, dass er für die

Einrichtung, den Unterhalt und den Betrieb eines Büros, das einem

kaufmännischen Mindeststandard entspricht und bei Bedarf

Schulungen, Berufsinformationsseminare und ähnliche

Veranstaltungen ermöglicht, sowie für organisatorische Maßnahmen

zu verwenden ist, die der Förderung der Vertriebstätigkeit der

betreuten Unterstruktur dient und ihr zugutekommt.

Das beklagte Finanzamt sah den Büro- und Organisations-Bonus

sowie die Förderprovision jeweils als Entgelt für den Aufbau eines

Strukturvertriebs an und unterwarf diese Zahlungen der

Regelbesteuerung.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG Niedersachsen

meint, der Büro- und Organisations-Bonus beziehungsweise die

Förderprovision unterliege der Steuerbefreiung für

Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 8 und 11 UStG. Sie stellten eine

Aufstockung der – vom Beklagten als umsatzsteuerfrei behandelten

– Grundprovision für die vom Vermögensberater erzielten

Gruppenumsätze dar. Es bestehe jeweils ein spezifischer und

wesentlicher Bezug zu einzelnen Vermittlungsgeschäften, weil der

Bonus beziehungsweise die Förderprovision auf das jeweilige

steuerfreie Gruppengeschäft zurückzuführen seien.

Entgegen der Auffassung des beklagten Finanzamts bestünden keine

Anhaltspunkte dafür, dass diese Leistungen für eine

Anwerbetätigkeit neuer Vermögensberater und den Aufbau eines

Strukturvertriebs erbracht werden. Nach den Feststellungen des FG

und der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Beweisaufnahme

würden Bonus beziehungsweise Förderprovision unabhängig davon

gezahlt, ob der jeweilige Vermögensberater in dem jeweiligen Jahr

tatsächlich neue Vermögensberater für die A gewonnen hat. Sie

seien vom Gesamterfolg der A und dem erwirtschafteten

(Mindest-)Gruppenumsatz des Vermögensberaters abhängig.

Gegen die Entscheidung wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde

eingelegt, die beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI B

85/21 geführt wird.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 19.08.2021, 11 K 190/19,

nicht rechtskräftig
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Kapital-

anleger

Ausländische Körperschaftsteuer auf Ebene eines

Wertpapier-Sondervermögens im Wege einer

Vergütung an Depotbank vorzunehmen

Eine Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer auf der Grundlage

der "Meilicke"-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist auf

der Ebene eines Wertpapier-Sondervermögens nach den §§ 38 Absatz

2, 38a, 39a Kapitalanlagegesellschaftengesetz (KAGG) im Wege einer

Vergütung an die Depotbank vorzunehmen und nicht unmittelbar

beim Anteilscheininhaber gemäß § 36 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3

Einkommensteuergesetz alter Fassung in Verbindung mit § 49 Absatz

1 Körperschaftsteuergesetz alter Fassung. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Hamburg entschieden.

Für den Nachweis der tatsächlichen Körperschaftsteuerbelastung

ausländischer Dividenden sei zwar nicht erforderlich, dass die

ausländischen Körperschaftsteuerbescheide oder sonstige amtlichen

Dokumente zum Beleg des Entstehens der ausländischen

Körperschaftsteuer vorgelegt werden. Nachprüfbare Angaben zum

Entstehungsgrund der Steuer – etwa Bescheid- oder Anmeldedaten –

müssten indes geliefert werden, so das FG.

Bescheinigungen der ausländischen ausschüttenden Gesellschaften,

die die tatsächliche Belastung der Dividende mit Körperschaftsteuer

belegen sollen, müssten das normative Umfeld im Sitzland

berücksichtigen und erkennen lassen, ob und inwieweit für

ausgeschüttete Gewinne ein abweichender Steuersatz oder eine

Steuerfreiheit besteht, heißt es abschließend.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 18.06.2021, 6 K 260/19,

rechtskräftig

Äußerung und Aktienkurs: Kein Schadenersatz für

einzelnen Anleger

Einzelne Aktionäre können wegen einer Wertminderung ihrer Aktien

durch ein die Gesellschaft schädigendes Ereignis keinen

Schadensersatz verlangen. Dies verstößt unter anderem gegen den

Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre. Das hat das LG

München I entschieden.

Mit seiner Klage wollte der Kläger die Feststellung erreichen, dass

der Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger sämtliche Schäden zu

ersetzen, die diesem aus vom Beklagten veranlassten Meldungen

über den Inhalt eines Aktienkaufvertrages trotz Vertraulichkeits- und

Verschwiegenheitsverpflichtung sowie aus mehreren Äußerungen

des Beklagten in Zeitschriften sowie in einer TV-Sendung entstanden

seien. Diese, so argumentierte der Kläger, hätten den Wert der vom

Kläger gehaltenen Aktien an der Aktiengesellschaft gemindert.

Ferner begehrte der Kläger die Unterlassung vom Beklagten,

gegenüber Organmitgliedern der Aktiengesellschaft und gegenüber

Dritten zu behaupten, der Kläger schulde ihm Geld und könne nicht

zahlen.

Die Kammer hat im beide Ansprüche des Klägers verneint. Nach

Auffassung der Kammer können einzelne Aktionäre wegen einer

Wertminderung ihrer Aktien durch ein die Gesellschaft schädigendes

Ereignis nicht die Zahlung von Schadensersatz an sich selbst

verlangen.

Dies verstoße unter anderem gegen den Grundsatz der

Gleichbehandlung aller Aktionäre. Ein Ausgleich des mittelbaren

Schadens könne nur dadurch erfolgen, dass der Aktionär die Leistung

an die Gesellschaft verlange. Dem Aktionär selbst entstehe kein

Schaden im Rechtssinne. Der Grundsatz der Kapitalerhaltung, die

Zweckbindung des Gesellschaftsvermögens sowie das Gebot der

Gleichbehandlung aller Aktionäre schließe einen Anspruch des

Gesellschafters auf Leistung von Schadensersatz an sich persönlich

in diesem Fall aus.

Der vom Kläger geltend gemachte Schaden in Form der

Wertminderung seiner Beteiligung an der Aktiengesellschaft stelle

sich als ein sich typischerweise mittelbar beim Gesellschafter

realisierender Reflexschaden dar. Dafür, dass allein die

Aktiengesellschaft geschädigt sei, spreche ebenfalls die Wertung aus

weiteren Vorschriften des Aktiengesetztes. Diese mache deutlich,

dass dem Aktiengesetz die Anerkennung eines auf der Schädigung

der Gesellschaft gründenden eigenen Anspruchs des einzelnen

Mitgliedes fremd sei.

Bzgl. des Unterlassungsanspruchs vertrat die Kammer die Ansicht,

dass dem Kläger kein Anspruch auf Unterlassung zustehe. Ein

vertraglicher Anspruch sei nicht gegeben. Auch könne der Kläger im

Übrigen keine Unterlassung verlangen.
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In der Äußerung, der Kläger "schulde dem Beklagten Geld", liege zum

einen keine Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht aus dem

Kaufvertrag über Aktien, weil diese Äußerung der Aktiengesellschaft,

eine vom Beklagten zu unterscheidende Person, als solche nicht

abträglich und daher von der vertraglich vereinbarten

Verschwiegenheitspflicht nicht umfasst sei. Auch sei die angegriffene

Äußerung eine von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung.

Diese habe hier Vorrang vor dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht

des Klägers. Dies gelte jedenfalls solange, wie ein weiterer, hier nicht

zu entscheidender Rechtsstreit zwischen dem Beklagten und dem

Kläger über Zahlungsansprüche des hiesigen Beklagten noch nicht

rechtskräftig abgeschlossen ist.

Zudem stellte das Gericht fest, dass die Äußerung, "der Kläger könne

nicht zahlen", weder in Interviews noch in einer TV-Sendung durch

den Beklagten getätigt worden sei. Sollte diese Äußerung im privaten

Freundeskreis gefallen sein, sei dies zulässig, selbst wenn eine solche

Äußerung in der Öffentlichkeit unzulässig wäre. Dies gelte auch für

eine entsprechende Bemerkung gegenüber einem

Aufsichtsratsmitglied der Aktiengesellschaft, weil dieses nach dem

Aktienrecht zur Verschwiegenheit verpflichtet sei.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

LG München I, Pressemitteilung vom 21.10.2021 zu Urteil vom

20.10.2021, Az. 5 HK O 1687/19

Dresdener "Infinus-Verfahren": Verurteilungen

weitgehend rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revisionen sechs ehemaliger

Verantwortlicher der Infinus-Unternehmensgruppe weitgehend

verworfen.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren und 167 Verhandlungstagen hatte

das Landgericht Dresden am 09.07.2018 fünf der Angeklagten wegen

banden- und gewerbsmäßigen Betruges in Tateinheit mit

Kapitalanlagebetrug und einen Angeklagten wegen Beihilfe hierzu zu

Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren sechs Monaten und acht Jahren

verurteilt. Zudem hatte es die Einziehung von Taterträgen in Höhe

von insgesamt mehr als 51 Millionen Euro angeordnet.

Nach den Urteilsfeststellungen spiegelten die Angeklagten über ein

Netz von Vermittlern mehreren tausend gutgläubigen Anlegern eine

lukrative Geldanlage auf der Grundlage einer prosperierenden

Unternehmung vor. Nach außen erzeugten sie den Anschein eines

erfolgreichen Dresdener Wirtschaftsunternehmens, das sich mit dem

Ankauf von Lebensversicherungen befasste. Die vorgeblichen

Gewinne waren jedoch lediglich das Ergebnis bilanzieller Effekte, die

durch Innengeschäfte der verbundenen Unternehmen erzeugt

wurden und letztlich nur auf dem Papier standen; tatsächlich machte

die Unternehmung Verluste.

Um gleichwohl den Eindruck eines gewinnträchtigen Anlagemodells

zu erwecken und aufrechtzuerhalten, waren die Angeklagten auf

einen stetig wachsenden Anlegerkreis angewiesen. Sie betrieben

daher ein "Schneeballsystem", bei dem die Gelder neu angeworbener

Anleger verwendet wurden, um die Zins- und

Rückzahlungsansprüche anderer Anleger zu befriedigen.

Irrtumsbedingt investierten die geschädigten Anleger im Tatzeitraum

ab dem Jahr 2011 rund 540 Millionen Euro. Abzüglich der bis zur

Einstellung des Geschäftsbetriebs im November 2013 geleisteten

Rückzahlungen verloren die Anleger gut 290 Millionen Euro.

Mit ihren gegen das Urteil des LG Dresden gerichteten Revisionen

haben die Angeklagten die Verletzung sachlichen Rechts gerügt und

umfangreiche Verfahrensbeanstandungen erhoben. Die Revisionen

sind weitgehend erfolglos geblieben.

Der BGH hat lediglich die tateinheitlichen Verurteilungen wegen

Kapitalanlagebetruges und Beihilfe hierzu sowie in geringem Umfang

die Einziehungsentscheidungen aufgehoben. Zudem hat er

betreffend einen Angeklagten den Strafausspruch aufgehoben, weil

das LG eine Strafmilderung nach der so genannten

Kronzeugenregelung nicht erörtert hatte.

Die Verurteilung der Angeklagten wegen banden- und

gewerbsmäßigen Betruges und Beihilfe hierzu ist damit rechtskräftig.

Das Gleiche gilt für die gegen fünf der Angeklagten verhängten

Freiheitsstrafen. In Höhe von insgesamt mehr als 50 Millionen Euro

ist auch die Anordnung der Einziehung von Taterträgen rechtskräftig.

Im geringen Umfang der Aufhebung hat der BGH die Sache an eine

andere Strafkammer des LG Dresden zurückverwiesen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.10.2021, 5 StR 443/19
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